
  

Stadt Leun
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun

 
 
 
 
 
 
 

18.07.2023 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

der 24. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun 
am Montag, 17.07.2023, 19:08 Uhr bis 20:38 Uhr 

im Saal "Grüne Au" Biskirchen 
 

 
Anwesenheiten 

 
Vorsitz: 

Jürgen Ambrosius (SPD) 

 
Anwesend: 

Claus-Peter Schweitzer  (CDU)  

Sven Knut Apel  (CDU)  

Marco Carnetto  (SPD)  

Magdalene Georg  (SPD)  

Marcus Hartmann  (CDU)  

Michael Hofmann  (SPD)  

Kerstin Klapproth  (FWG)  

Dieter Krause  (GRÜNE)  

Wilhelm Müller  (CDU)  

Ludwig Palm  (HEIMAT-LEUN)  

Marco Rinker  (FWG)  

Kim Robert Trapp  (CDU)  

Maximilian Weber  (SPD)  

Lukas Wolf  (CDU)  

Maximilan Wolf  (CDU)  

Christof Zutt  (GRÜNE)  

 

Magistrat: 

Thorsten Keller  (FWG) vertritt Herr Björn Hartmann 

Ralf Fischer  (GRÜNE)  

Gerd-Ulrich Heberling  (SPD)  

Sascha Linke  (CDU)  
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Gabriele Zieres  (FWG)  

 

Schriftführer: 

Katja Grün () 

 

Von der Verwaltung waren anwesend: 

Arnd Pauker  ()  

Karoline Schön  ()  

 

Abwesend: 

Lothar Klein  (GRÜNE) entschuldigt 

Paul Schmitz  (FWG) entschuldigt 

 
Josua Carnetto  (SPD) entschuldigt 

Markus Heering  (FWG) entschuldigt 

Joachim Hennche  (FWG) entschuldigt 

Ingeborg Palm  (HEIMAT-LEUN) entschuldigt 

Wolfram Pauli  (CDU) entschuldigt 

Karl-Günter Süß  (GRÜNE) entschuldigt 

 
 

Vom Magistrat: 
Nadine Lublow    entschuldigt 
Ralf Schweitzer    entschuldigt 
 
 
Gäste: 
Lothar Rühl von der heimischen Presse 
Zahlreiche Zuhörer   
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Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

2. Niederschriften der Sitzungen vom 22.05.2023 und 19.06.2023  
 

3. Bericht des Bürgermeisters  
 

4. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers  
 

5. Änderungssatzungen Entwässerung und Wasserversorgung (VL-128/2023) 
 

6. Freiberufliche Unterstützung für die Verwaltung (VL-140/2023) 
 

7. Schiedsamtswesen; 
Neuwahl von Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Leun 

(VL-122/2023) 

 

8. Aufstellung der Vorschlagsliste der Stadt Leun für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 
31.12.2028 

(VL-127/2023) 

 

9. Grundstücksangelegenheiten (VL-145/2023) 
 

10. Auftragsvergabe für die Kanalsanierung im Stadtteil Biskirchen und 
Erhöhung der Haushaltsmittel um 170.000 € 

(VL-143/2023) 

 

11. Auftragsvergabe: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung der Stadt 
Leun 

(VL-87/2023) 

 

12. Auftragsvergabe: Sanierung Hochbehälter Stockhausen (VL-90/2023) 
 

13. Kriterienkatalog Flüchtlingsunterbringung  
 

14. Anfragen und Mitteilungen  
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Sitzungsverlauf 
 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius eröffnet um 19:08 Uhr die 24. 
Stadtverordnetenversammlung. Er begrüßt die anwesenden Stadtverordneten, die anwesenden 
Mitglieder des Magistrates, den Stellvertreter für den erkrankten Bürgermeister Erster Stadtrat 
Thorsten Keller, die Schriftführerin Katja Grün und den Büroleiter Arnd Pauker von der 
Verwaltung sowie Karoline Schön vom Bauamt. Weiterhin Lothar Rühl von der heimischen 
Presse und zahlreiche Gäste. Er bittet um Nutzung der Mikrofone, da die Sitzung zur Erstellung 
des Protokolls aufgezeichnet wird. Er verliest die entschuldigten Stadtverordneten und 
Magistratsmitglieder und zählt die Anwesenden. Es sind 17 Stadtverordnete anwesend, somit 
ist die Beschlussfähigkeit gegeben.  
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt, ob es Redebedarf zur Tagesordnung 
gibt.  
Erster Stadtrat Thorsten Keller beantragt, den TOP 6 von der Tagesordnung zu nehmen, da 
dieser TOP auch bei den Ausschüssen von der TO genommen wurde. Es bestehen keine 
Einwände, somit ist TOP 6 abgesetzt. 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius beantragt, den TOP 14 Anfragen und 
Mitteilungen auf TOP 5 hochzuziehen, da dieser immer an dieser Stelle kommt, auch hierzu 
gibt es keine Einwände. 
 
 

 
 
2. Niederschriften der Sitzungen vom 22.05.2023 und 19.06.2023 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt nach, ob es Redebedarf zu den 
Niederschriften der Sitzungen vom 22.05.2023 und 19.06.2023 gibt. Dies ist nicht der Fall, somit 
gelten die Niederschriften als anerkannt. 
 

 
 
3. Bericht des Bürgermeisters 
 
Der Bericht ist der Anlage beigefügt. 
 

 
 
4. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers 
 
Der Bericht ist der Anlage beigefügt. 
 

 
 
5. Anfragen und Mitteilungen 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt ob es Anfragen oder Mitteilungen gibt. 
Lukas Wolf fragt nach dem Grund für den Baustop des Radwegs und ob durch den Baustop und 
den Abzug der Fahrzeuge etc. Folgekosten entstehen werden. 
Thorsten Keller erläutert, dass bisher keine Folgekosten in Rechnung gestellt oder bekannt 
gegeben wurden. Der Baustop kam durch eine Nachfrage, dass laut Bebauungsplan keine 
versiegelten Wege zu den Gärten führen dürfen. Das Ergebnis der nochmaligen Prüfung war, 
dass die Bauarbeiten fortgesetzt werden dürfen wie geplant. 
 
Es gibt keine weiteren Anfragen oder Mitteilungen. 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius gibt die kommenden Termine bekannt: 
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05.09.2023 Sozialausschuss, 06.09.2023 Bauausschuss, 07.09.223 Finanzausschuss und am  
18.09.2023 Stadtverordnetenversammlung. Eine zusätzliche Stadtverordnetenversammlung 
könnte es am 21.08.223 geben mit den Themen Flüchtlingssituation und Nachtragshaushalt. 
Für den 12.08.2023 liegt den Mandatsträgern eine Einladung zur Waldbegehung mit Hessen 
Forst vor, Treffpunkt um 10.00 Uhr am Waldparkplatz am Hundeplatz in Leun. Dauer ca. 3 
Stunden. 
 

 
 
6. Änderungssatzungen Entwässerung und Wasserversorgung VL-128/2023 
 
Kim Robert Trapp teilt mit, dass der Finanzausschuss den Beschlussvorschlägen einstimmig 
zugestimmt hat. Redebedarf gibt es hierzu nicht. 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius verliest den Beschluss und bittet um 
Abstimmung per Handzeichen. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderungssatzung 
der Entwässerungssatzung [EWS]. 
Die Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
16 x Ja 
1 x Nein 
 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius verliest den Beschluss und bittet um 
Abstimmung per Handzeichen. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 7. Änderungssatzung 
der Wasserversorgung [WVS]. 
Die Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
16 x Ja 
1 x Enthaltung 
 

 
 
7. Schiedsamtswesen; 

Neuwahl von Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Leun 
VL-122/2023 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass der Direktor des Amtsgerichts 
Wetzlar mit Schreiben vom 03.04.2023 mitgeteilt hat, dass die Amtszeiten der Schiedsperso-
nen Herr Andreas Schmidt als Schiedsmann und Frau Diana Medenbach als stellv. Schiedsfrau 
im Juli 2023 ablaufen. Die Stadt Leun wurde gebeten, eine Neuwahl der Schiedspersonen für 
den Schiedsamtsbezirk Leun unter Beachtung der §§ 4, 2, 3 und 7 des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes (HSchAG) vom 23.03.1994 vorzunehmen. Gegen eine Wiederwahl 
bestehen seitens des Direktors des Amtsgerichtes keine Bedenken. 
Es wurde in den Leuner Nachrichten vom 27.04.2023 und 11.05.2023 um Bewerbungen von 
interessierten Personen gebeten. Es haben sich nur die bisher gewählten Personen zur 
Wiederwahl beworben (Herr Andreas Schmidt als Schiedsmann und Frau Diana Medenbach als 
stellv. Schiedsfrau). Mit E-Mail vom 06.06.2023 teilte die Bezirksvereinigung Limburg im Bund 
Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen mit, dass hier keine Einwände erhoben werden. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt nach, ob es Einwände gegen eine 
offene Abstimmung gibt. Es werden keine Einwände geäußert. Der Stadtverordnetenvorsteher 
bittet um Abstimmung per Handzeichen. 

S
ei

te
5

vo
n

61
-

Ö
ffe

nt
lic

he
N

ie
de

rs
ch

rif
t1

7.
07

.2
02

3
S

ta
dt

ve
ro

rd
ne

te
nv

er
sa

m
m

lu
ng

de
r

S
ta

dt
Le

un
(e

xp
or

tie
rt

:2
0.

07
.2

02
3)



Niederschrift der 24. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun 6 von 10 

 
Abstimmungsergebnis: 
Schiedsmann Andreas Schmidt 
17 x Ja    einstimmig 
 
stellv. Schiedsfrau Diana Medenbach 
17 x Ja    einstimmig 
 

 
 
8. Aufstellung der Vorschlagsliste der Stadt Leun für die Wahl der 

Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 
31.12.2028 

VL-127/2023 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius verliest die Rechtslage. Die ehrenamtlichen 
Schöffinnen und Schöffen sind für die Amtsperiode 01.01.2024 bis 31.12.2028 neu zu wählen. 
Für die Stadt Leun sind 5 Personen vorzuschlagen, für die Vorschlagsliste sind mindestens 
doppelt so viele Personen in die Vorschlagsliste aufzunehmen. In den Leuner Nachrichten vom 
27.04.2023 und 11.05.2023 wurde um Bewerbungen dazu gebeten. Es sind 13 Bewerbungen 
eingegangen. Der Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius schlägt vor, alle 13 
Personen in die Vorschlagsliste aufzunehmen. Die Namen werden verlesen und der 
Stadtverordnetenvorsteher bittet um Abstimmung per Handzeichen. 
 
Magistratsmitglied Ralf Fischer verlässt für diesen Tagesordnungspunkt die Sitzung, da er auf 
der Liste steht (19.40 Uhr bis 19.45 Uhr). 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, folgende Personen in die Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028 
aufzunehmen: 

 

Familien-
name 

Vorname
n 

Geburts-
namen 

Geburts
-jahr 

Postleitzahl Wohnort mit 
Stadtteil  

Beruf 

Fischer Ralf  1962 35638 Leun-
Bissenberg 

Dipl.-
Verwaltungswirt
/Pressesprecher 
Agentur für 
Arbeit Limburg-
Wetzlar  

Michel Manuel  1979 35638 Leun  Filmproduzent/
Creative 
Producer  

Peter Ralph   1966  35638 Leun Dipl.-
Verwaltungswirt    

Schweitzer Ulrike  Maag 1961 35638 Leun-
Stockhausen 

Verwaltungs-
angestellte, 
Schulsekretärin  

Troß Christoph   1969  35638 Leun  Angestellter  
Rücker Christine  Gärtner 1966  35638 Leun  Bankkauffrau  
Fister Malte  1986 35638  Leun  Maschinen- 

einrichter  
Rasner Astrid  1964 35638 Leun Gewerkschafts-

sekretärin  
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Münnich Annette 
Sibylle 

 1968 35638 Leun Sozialarbeiterin 
im öffentlichen 
Dienst   

Neuhaus  Rafael 
Hubertus  

 1964 35638 Leun  Fahrgastbe-
gleiter 

Keller Gerd Uwe   1956 35638 Leun-
Bissenberg 

Bau-Ingenieur  

Delboi  Estera  Lischka 1991 35638 Leun-
Stockhausen 

Bürokauffrau  

Ache Marita  1960 35638 Leun Teamleitung 
Arbeitgeber-
Serviceim 
öffentlichen 
Dienst, 
Jobcenter  

  Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderliche öffentliche Bekanntmachung, vorzunehmen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
17 x Ja   einstimmig 
 

 
 
9. Grundstücksangelegenheiten VL-145/2023 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, das die Ausschüsse sich mit diesem 
TOP beschäftigt haben und erteilt das Wort den Ausschussvorsitzenden. 
Kim Robert Trapp erläutert, dass der Finanzausschuss den Beschluss noch präzisiert hat (siehe 
unten). Diesem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt. 
Marco Carnetto teilt mit, dass im Bauausschuss ebenfalls einstimmig zugestimmt wurde. 
Magdalene Georg bestätigt, dass im Sozialausschuss ebenfalls einstimmig zugestimmt wurde. 
Ludwig Palm gibt zu bedenken, dass hier keine dezentrale Lösung angestrebt wird und mit 
diesem Objekt ggf. eine „No-Go-Area“ erschaffen würde. Wenn keine genaue Adresse bekannt 
gegeben wird, stimmt die Fraktion „Die Heimat“ nicht zu. 
Sven Apel fragt nach, ob man für das Firmengebäude eine Nutzungsänderung beantragen muss 
und wie lange das dauert. 
Thorsten Keller erläutert, dass zum einen seiner Ansicht nach bei einer Lösung von ca. 30 
Personen weiterhin eine dezentrale Unterbringung stattfindet und keine Sammelunterkunft 
errichtet werden soll mit mehrerer Hundert Menschen. Sobald das Objekt im Besitz der Stadt 
Leun ist, ist es ein öffentliches Gebäude. Dann gibt es eine Duldungsregelung von einem halben 
Jahr, die Nutzungsänderung wird schnellstmöglich beantragt. 
Sven Apel fragt nach den Kosten. Wer trägt diese? Thorsten Keller erläutert, da es ein 
städtisches Gebäude ist, wird die Stadt die Kosten tragen und über die Unterbringung der 
hilfesuchenden Menschen refinanzieren. 
 
Weiteren Redebedarf gibt es nicht. Der Beschlussvorschlag wird verlesen und abgestimmt.  
  
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit den Verhandlungen zum 
Erwerb der Immobilie innerhalb des Verhandlungsspielraums bis maximal 550.000,00 €.  
Mit dem Verkäufer wird vereinbart, dass die Immobilie ab dem nächst möglichen Termin 
gepachtet und dann im Haushaltsjahr 2024 gekauft wird. Der gezahlte Pachtzins wird mit dem 
Kaufpreis verrechnet.  

Der Magistrat wird beauftragt die finalen Verträge abzuschließen.  
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Abstimmungsergebnis: 
14 x Ja 
3 x Nein 
 

 
 
10. Auftragsvergabe für die Kanalsanierung im Stadtteil Biskirchen 

und Erhöhung der Haushaltsmittel um 170.000 € 
VL-143/2023 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass die Ausschüsse sich mit dem 
Punkt beschäftigt haben. Vorab erteilt er das Wort dem Ersten Stadtrat Thorsten Keller. Dieser 
gibt ergänzende Informationen zu diesem Punkt zu Protokoll. Die Erläuterungen sind den 
Anlagen beigefügt.  
Kim Robert Trapp vom Finanzausschuss und Marco Carnetto vom Bauausschuss teilen mit, 
dass die beiden Ausschüsse dem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt haben. 
Christof Zutt fragt nach, ob damit keine Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. 
Frau Karoline Schön vom Bauamt gibt weitere Ergänzungen dazu und teilt mit, dass die 
derzeitige Planung so aussieht, dass für die Kanalsanierung in der Ostlandstraße und der 
Heinrich-Zutt-Straße nur eine minimalinvasive Öffnung der Teerdecke geplant sei und damit die 
Stadt die Kosten trägt. Im Auweg plant Hessen-Mobil die Erneuerung der Straße, in dem Zug 
möchte die Stadt den Kanal sanieren. Höchstens wenn die Bürgersteige mit erneuert würden, 
kämen Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger zu. Derzeit ist das nicht geplant. 
Christof Zutt regt an, eine Bürgerversammlung dazu zu machen. Dies soll erfolgen wenn eine 
konkrete Situation ansteht. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
  
1. die Firma W.Jost, Auf der Muckerkaut 4, 35789 Weilmünster 
für 476.750,96 € netto (567.333,64 € brutto) für die Kanalsanierung zu beauftragen. 
 
2. in einem Nachtragshaushalt die notwendigen Haushaltsmittel um 170.000 € zu erhöhen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 x Ja   einstimmig 
 

 
 
11. Auftragsvergabe: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung der 

Stadt Leun 
VL-87/2023 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, das Finanz- und Bauausschuss 
hierzu bereits im Mai getagt haben. Es waren noch weitere Fragen offen. Diese konnten noch 
nicht abschließend geklärt werden.  
 
Es geht noch um die Frage, ob auch einzelne Lose abgegeben werden durften und auch um die 
Verlängerung der Bindefrist. TOP 12 soll vorgezogen werden. Auch hier muss noch etwas geklärt 
werden. Es wird eine kurze Pause vereinbart bis Frau Karoline Schön vom Bauamt die 
entsprechenden Dokumente zur Klärung vorweisen kann. 
 
Eine weitere Frage gab es zu den Kelvin Zahlen. Stadtrat Thorsten Keller erläutert die 
Einstellungsmöglichkeiten, welche die EAM anbietet. Hier soll die Kelvin Zahl entsprechend der 
Abstände der Laternen und ggf. angepasst an die Gegebenheiten der Straßen eingestellt werden 
um eine maximale Ausleuchtung und die Verkehrssicherung gewährleisten zu können. 
 
 
Pause von 20.08 Uhr bis 20.19 Uhr. 
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Nach der Pause präsentiert Thorsten Keller nach Recherche durch Frau Karoline Schön die LV. 
Hier war vorgegeben, dass beide Lose eingereicht werden müssen. Eine getrennte Vergabe war 
nicht vorgesehen. Die Bindefrist wurde verlängert bis zum 23.07.2023.  
 
Nach diesen ergänzenden Angaben erfolgt die Abstimmung des angepassten 
Beschlussvorschlags. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
1. Die Firma EAM mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Lampen für  
    147.208,95 € zu beauftragen. 
2. Die Firma EAM mit der weiteren Umrüstung der LED Lampen (für die im Angebot 
aufgeführten Preise) bis zur Höhe des Zuschusses der Hessenkasse zu beauftragen. 
3. Grundlage ist die Planungshilfe LED Straßenbeleuchtung des Landes Hessen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
17 x Ja   einstimmig 
 

 
 
12. Auftragsvergabe: Sanierung Hochbehälter Stockhausen VL-90/2023 
 
Nach der Pause wird durch Stadtrat Thorsten Keller ergänzend zu den Unterlagen im 
Ratsinfosystem eine E-Mail aus dem Bauamt verlesen. Damit konnten die Preise abschließend 
erläutert werden und es kann eine Abstimmung erfolgen. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Firma Aqua Concept, Bingerstr. 2, 55262 
Heidesheim für 345.837,48 € (brutto) mit der Sanierung des Hochbehälters Stockhausen zu 
beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
15 x  Ja 
2 x Enthaltung 
 

 
 
13. Kriterienkatalog Flüchtlingsunterbringung 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius erläutert, dass hierzu mehrfach intensiv 
getagt wurde. Die Ausschüsse haben dazu beraten und einen Beschlussvorschlag verfasst. Kim 
Robert Trapp verliest diesen Beschlussvorschlag. Er gibt zu Protokoll, das bis zur 
abschließenden Umsetzung der Beschluss vom 04.10.2022 weiter gilt. 
Marco Carnetto ergänzt, dass ein weiterer Punkt zum Beschluss hinzugefügt werde sollte, die 
Ergänzung ist unter Punkt 4 eingefügt. 
Dieter Krause gibt noch einen neuen Platz zu Bedenken (Alter Friedhof Bissenberg). 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius gibt zu bedenken, dass dies wegen der 
Gräber schwierig ist. Thorsten Keller ergänzt, dass dies wegen der Friedhofsruhe nicht 
zustande kommen kann. Michael Hofmann hat auch noch Plätze gemeldet. Diese werden dann 
in der Sitzung im August besprochen. Ludwig Palm fragt nach, ob mit seiner Interessentin 
gesprochen wurde? Er hatte noch eine Dame vermittelt die ggf. Land verpachten wollte. 
Thorsten Keller bietet an, die Daten an ihn weiter zu leiten, er geht der Sache nach wenn 
Stefan Putz aus dem Urlaub zurück ist.  
Danach waren keine weiteren Rückfragen, es folgt die Abstimmung. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Tagesordnungspunkt auf eine Sondersitzung 
im August zu verschieben. 
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Niederschrift der 24. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun 10 von 10 

Zum weiteren Vorgehen wird beschlossen: 
1. Die Verwaltung möge die Stufen 1 und 2 des Kriterienkatalogs zur Auswahl der Standorte 
(Standortanalyse) vervollständigen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt dann über 
diese vollständige Matrix, die dann ihre Priorisierung wiedergibt. 
2. Die Ortsbeiräte werden gebeten bis 20. Juli 2023 eine Stellungnahme abzugeben, welche 
der zur Auswahl stehenden Plätze in ihrem Stadtteil für sie welche Rangfolge haben. Sollte von 
der Reihenfolge der Stadtverordnetenversammlung abgewichen werden, sind konkrete 
Lösungen für neu entstehende Probleme zu nennen.  
3. Der Magistrat möge infolge alle weiteren Schritte veranlassen (Klärung mit dem Kreis, 
der EAM etc.) 
4. Grundlage der Entscheidungen ist der „Grundsatzbeschluss zur Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden in der Stadt Leun in mobilen Raumeinheiten“ der 
Stadtverordnetenversammlung am 19. Juni 2023. 
 
Abstimmungsergebnis: 
16 x Ja 
1 x Enthaltung 
 

 
 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius bedankt sich für die gute Zusammenarbeit 
und schließt die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 22:08 Uhr. 
Leun, 17.07.2023 
 
 
 
Leun, 18.07.2023 
 

   

Jürgen Ambrosius  Katja Grün 

Stadtverordnetenvorsteher  Schriftführerin 
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Bericht des Stadtverordnetenvorstehers zur Stadtverordnetensitzung  

am 17. Juli 2023 

Liebe Anwesende der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, zuhörende 

Gäste, der Presse. 

Der letzten Stadtverordnetenversammlungen waren am 22. Mai und am 19. Juni, 

diese war speziell eine Sitzung nur zur Flüchtlingsfrage.  

Heute mein Bericht mit einem kurzen Rückblick auf die Geschehnisse seit 

meinem letzten Bericht im Mai.  

Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein bemerkenswertes 

Sommerinterview gegeben. Hieraus ein Zitat:  

„Wir sind, das dürfen wir nicht ganz vergessen, eine Gesellschaft im Stress. Wir 

haben Krisen hinter uns: die Finanzkrise 2008/2009, die Euro-Krise. Wir haben 

die Debatte über Flüchtlingszuwanderung, wir haben die Pandemie hinter uns, 

und als die Pandemie noch nicht ganz überwunden war, begann der Krieg 

Russlands gegen die Ukraine. Das sind außergewöhnliche Situationen – da muss 

man Verständnis dafür haben, dass Menschen Fragen haben, verunsichert sind. 

Aber ich bitte auch um Verständnis für diejenigen, die in solchen Situationen 

Verantwortung tragen, und damit meine ich nicht nur den Bund, sondern vor 

allen Dingen auch die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die oft ehrenamtlich vor Ort 

diese Verantwortung tragen müssen und Reaktionen ertragen müssen.“ 

Soweit das Zitat. Besonders bemerkendwert der letzte zitierte Satz. 

Ja, es ist einfacher über Dinge zu urteilen und Dinge zu bewerten, wenn man 

nicht in der politischen Verantwortung steht.  

Wir als Mandatsträger haben es gerade seit 2020 nicht einfach. Es mussten 

Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer den Anklang unserer 

Leunerinnen und Leuner fanden. Auch wir haben uns mit diesen 

Entscheidungen schwergetan.  

Nun, noch immer herrscht der Krieg in der Ukraine, die darauf resultierenden 

Probleme stellen uns vor immer neue Herausforderungen. Auch der 

Flüchtlingsstrom aus den anderen Drittländern nimmt wieder zu. Der Kreis wird 

uns weiter Flüchtlinge zuweisen.  
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Somit müssen wir auch Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt auf breite 

Zustimmung stoßen werden.  

Bei der letzten Bürgerversammlung und auch bei den letzten Sitzungen haben 

wir gesehen und gehört, dass hier genau darauf geachtet wird, welche 

Entscheidungen wir treffen.  

Wir sind auf dem Weg, die Flüchtlinge menschenwürdig aufzunehmen. Mit viel 

Einsatz tagen die Stadtverordneten, der Magistrat und die Verwaltung um hier 

einvernehmliche Lösungen zu fingen. Bisher ist es gelungen, die Flüchtlinge 

aufzunehmen. Auch heute haben wir wieder Entscheidungen zu treffen.  

 

Hauptamtlicher Bürgermeister fehlt 

Wir sind zurzeit in einer sehr schwierigen Lage. Bedingt durch das derzeitige 

Ausfallen unseres Bürgermeisters ist ganz besonders der Magistrat gefordert. 

Hier an der Spitze unserer 1. Stadtrat Thorsten Keller.  

Wir haben darüber nachgedacht, wie kann die Arbeit gewährleitet werden, denn 

es ist eine außergewöhnliche Situation, da der hauptamtliche Bürgermeister 

fehlt.  

Der Magistrat hat nun das Delegationsprinzip für die Bewältigung der Arbeiten 

vorgenommen. Nicht überall muss der 1. Stadtrat die Stadt vertreten, sondern 

auch andere Magistratsmitglieder übernehmen Aufgaben.  

Ähnlich hatten wir es schon in der letzten Legislaturperiode, als der damalige 

Bürgermeister für längere Zeit ausfiel, dann ganz von seinem Amt zurücktrat 

und die Stelle neu besetzt werden musste. 

Es ist für uns alle aber besonders für die Verwaltung schwierig, denn es Bedarf 

in der Verwaltung eine entsprechende Ansprechperson.  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle den Magistratsmitgliedern, 

besonders auch unserem 1. Stadtrat Thorsten Keller für den außerordentlichen, 

ehrenamtlichen Einsatz.  
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Berichtswesen 

In der Sitzung am 22. Mai haben wir das Berichtswesen von der Tagesordnung 

genommen. In der Septembersitzung werden wir uns dann die Zahlen nach dem 

Endstand des 1. Halbjahres anschauen. Gegebenenfalls müssen wir auch noch 

einen Nachtragshaushalt aufstellen.  

Solarparks in Biskirchen 

Auch diese beiden Tagesordnungspunkte haben wir im Mai von der 

Tagesordnung genommen. Hier wurde der Magistrat beauftragt noch einmal 

eine Überarbeitung der Vorlage vorzunehmen und dann zu einer Sitzung im 

Herbst entsprechend vorzulegen.  

Im Vorfeld soll dann eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse stattfinden.  

 

Dorfmoderation 

Hier sollte noch einmal eine Sitzung mit den Stadtverordneten stattfinden. Diese 

ist leider noch nicht terminiert. Wird aber noch auf uns zukommen. Danach 

werden dann die Erkenntnisse und die Erfordernisse der Öffentlichkeit 

vorgestellt, damit wird entsprechend planen und die Stadt Leun zukunftsfähig 

machen können. 

 

Soweit für heute.  

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  

 

Leun im Juli 2023 

 

Jürgen Ambrosius, Stadtverordnetenvorsteher 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Änderungssatzungen Entwässerung und Wasserversorgung 
 
 
Erstellt von: 
Katja Grün 

 
Datum: 
14.06.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 27.06.2023 11. beschließend 
Magistrat der Stadt Leun 04.07.2023  beschließend 
Finanzausschuss 06.07.2023 6. vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.07.2023 5. beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 27.03.2023 über die Änderung der 
Gebühren zur Wasserversorgung und Entwässerung abgestimmt. Die entsprechende 
Änderungssatzung ist der Vorlage als Anlage beigefügt. Es wird um Beschlussfassung gebeten. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderungssatzung 
der Entwässerungssatzung [EWS]. 
Die Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 7. Änderungssatzung 
der Wasserversorgung [WVS]. 
Die Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Entwässerungssatzung_3. Änderungssatzung_2023 
2. Wasserversorgungssatzung_7. Änderungssatzung_2023 
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Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), Zuletzt geändert 

durch Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes i. d. F. vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), 

der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 

(GVBl. I S. 548) zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 

764), der §§ 1 bis 5a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) 

vom 24.03.2013 (GVBl. S. 134) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

28.05.2018 (GVBl. S. 247), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten 

von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabegesetz – AbwAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 

Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), und der §§ 1 und 2 des Hessisches 

Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl. I S. 70), zuletzt geändert durch Art. 10 

HaushaltsmodernisierungsG vom 01.04.2022 (GVBl. S. 184), hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun in der Sitzung am _________ folgende 

 

3. Satzung zur Änderung der 
E N T W Ä S S E R U N G S S A T Z U N G 

[EWS] 

 
beschlossen: 

 
Artikel I 

Die Entwässerungssatzung (EWS) vom 18.11.2013, in der Fassung der letzten 

Änderung vom 10.02.2020 wird wie folgt geändert: 
 

§ 24 (1)  
Gebührenmaßstäbe und –sätze für Niederschlagswasser erhält folgende Fassung: 

Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute 
und künstlich gefestigte Grundstücksfläche, von der das 
Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird oder abfließt; 

pro Quadratmeter wird eine Gebühr ab dem 01.01.2024 von 0,47 Euro 
jährlich erhoben. 

 
§ 26 (1)  
Gebührenmaßstäbe und –sätze für Schmutzwasser erhält folgende Fassung: 

Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers ist der 
Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück.  

 
Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch ab dem 01.01.2024 
a) Bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage  5,07 EUR, 

b) bei notwendiger Vorreinigung des Abwassers in einer  
Grundstückskläreinrichtung      5,07 EUR. 

 
Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 
Der Magistrat der Stadt Leun 

Leun, den _______________ 
 
 

 
Hartmann 

Bürgermeister 
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Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 

(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 G des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), 

der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 

14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 9 G vom 09.12.2022 

(GVBl. I S. 764), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun in der Sitzung am ____________ 

folgende  

 

7. Satzung zur Änderung der 

W A S S E R V E R S O R G U N G S S A T Z U N G 

[WVS] 

 

beschlossen: 

 

Artikel I 

Die Wasserversorgungssatzung (WVS) vom 06.11.2006, in der Fassung der 

letzten Änderung vom 07.12.2020 wird wie folgt geändert: 

 

§ 26 Benutzungsgebühren  

(3) Die Gebühr beträgt pro m³  

Für den Zeitraum vom 01.01.2024 – 31.12.2026 

  2,86 € zzgl. 7 % Umsatzsteuer  = insgesamt  3,06 € 

 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  

 

Leun, den _________________ 

 

 

 

 

………………………………………… 

Björn Hartmann 

Bürgermeister 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Schiedsamtswesen;  
Neuwahl von Schiedspersonen für den Schiedsamtsbezirk Leun 
 
 
Erstellt von: 
Patrick Späth 

 
Datum: 
06.06.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.07.2023  beschließend 

 
Sach- und Rechtslage: 

Der Direktor des Amtsgerichts Wetzlar hat mit Schreiben vom 03.04.2023 mitgeteilt, dass die 
Amtszeiten der Schiedspersonen Herrn Andreas Schmidt (Schiedsmann) und Frau Diane 
Medenbach (stellvertretende Schiedsfrau) für den Schiedsamtsbezirk Leun im Juli 2023 ablaufen. 
 
Daher wurde die Stadt Leun gebeten, eine Neuwahl der Schiedspersonen für den 
Schiedsamtsbezirk Leun unter Beachtung des § 4 sowie der §§ 2, 3 und 7 des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes (HSchAG) vom 23.03.1994 vorzunehmen. Gegen die Wiederwahl der 
bisherigen Amtsinhaber bestehen seitens des Direktors des Amtsgerichtet Wetzlar keine 
Bedenken.     
 
Gemäß § 4 Abs. 1 HSchAG (Wahl) werden Schiedspersonen von der 
Gemeindevertretung auf fünf Jahre gewählt. Zur Wahl bedarf es der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. Bis zum Amtsantritt der gewählten Person 
bleibt die bisherige Schiedsperson im Amt.  
 
Die bevorstehende Wahl für das Amts der Schiedspersonen (Schiedsmann/Schiedsfrau und 
Stellvertretung) für den Schiedsamtsbezirk Leun mit dem Hinweis, dass sich interessierte 
Personen zur Wahl stellen können wurde am 27.04.2023 und 11.05.2023 in dem Amtlichen 
Mitteilungsblatt der Stadt Leun „Leuner Nachrichten“ bekanntgemacht.   
 
Auf die Ausschreibung in den „Leuner Nachrichten“ haben sich folgende Personen beworben:  
 
- Herr Andreas Schmidt, Hauptstraße 11, 35638 Leun  als Schiedsmann im 

Schiedsamtsbezirk Leun  
 

- Frau Diane Medenbach, Eichweg 17, 35638 Leun  als stellvertretende Schiedsfrau 
im Schiedsamtsbezirk Leun  

 
Mit E-Mail vom 06.06.202023 teilte die Bezirksvereinigung Limburg im Bund Deutscher 
Schiedsmänner und Schiedsfrauen mit, dass diese gegen die Wiederwahl einer der vorstehend 
aufgeführten Personen zum Schiedsmann bzw. stellvertretenden Schiedsfrau keine 
Einwendungen erhebt.  
 
Für beide Ämter wird in der Sitzung eine Wahl durchgeführt. Gewählt ist, wer 
mindestens 13 Stimmen auf sich vereint.  
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Vorlage VL-122/2023   Seite 2 von 2 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Aufstellung der Vorschlagsliste der Stadt Leun für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die 
Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 
 
 
Erstellt von: 
Patrick Späth 

 
Datum: 
13.06.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.07.2023  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Für die Jahre 2024 – 2028 sind die ehrenamtlichen Schöffinnen und Schöffen für die Strafkammern bei den 
Landgerichten und den Schöffengerichten bei den Amtsgerichten neu zu wählen, wobei die Kommunen 
zunächst die erforderlichen Personen vorzuschlagen haben.  
Der Präsident des Landgerichts Limburg a. d. Lahn hat die Anzahl der für das Schöffengericht Wetzlar zu 
wählenden Haupt- und Hilfsschöffen sowie der für die Strafkammern des Landgerichts Limburg a. d. Lahn 
aus dem Amtsgerichtsbezirk Wetzlar zu wählenden Hauptschöffen bestimmt. Außerdem hat er die 
Verteilung der zu wählenden Personen auf die Gemeinden des Bezirks – angelehnt an die jeweilige 
Einwohnerzahl – vorgenommen.  

Danach sind von der Stadt Leun 5 Personen vorzuschlagen.  

Bei der Aufstellung der Vorschlagsliste sind die als Anlage beigefügten §§ 31 bis 36 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) zu beachten. 

Gemäß § 36 Abs. 4 GVG sind in die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts mindestens doppelt so 
viele Personen aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Ersatzschöffen bestimmt sind. 

Nach § 36 Abs. 1 GVG ist für die Aufnahme in die Liste die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, mindestens jedoch der Hälfte der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.  

Am 04.05. und 15.05.2023 erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Leun „Leuner Nachrichten“ ein 
Hinweis zur Schöffenwahl für die Jahre 2024 – 2028. 

Insgesamt sind bei der Stadt Leun 13 Anträge für die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 
für die Amtsperiode 2024 bis 2028 eingegangen.  

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Keine 
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Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, folgende Personen in die Vorschlagsliste für die Wahl der 
Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028 
aufzunehmen: 

 

Familien-
name 

Vorname
n 

Geburts-
namen 

Geburts
-jahr 

Postleitzahl Wohnort mit 
Stadtteil  

Beruf 

Fischer Ralf  1962 35638 Leun-
Bissenberg 

Dipl.-
Verwaltungswirt
/Pressesprecher 
Agentur für 
Arbeit Limburg-
Wetzlar  

Michel Manuel  1979 35638 Leun  Filmproduzent/
Creative 
Producer  

Peter Ralph   1966  35638 Leun Dipl.-
Verwaltungswirt    

Schweitzer Ulrike  Maag 1961 35638 Leun-
Stockhausen 

Verwaltungs-
angestellte, 
Schulsekretärin  

Troß Christoph   1969  35638 Leun  Angestellter  
Rücker Christine  Gärtner 1966  35638 Leun  Bankkauffrau  
Fister Malte  1986 35638  Leun  Maschinen- 

einrichter  
Rasner Astrid  1964 35638 Leun Gewerkschafts-

sekretärin  
Münnich Annette 

Sibylle 
 1968 35638 Leun Sozialarbeiterin 

im öffentlichen 
Dienst   

Neuhaus  Rafael 
Hubertus  

 1964 35638 Leun  Fahrgastbe-
gleiter 

Keller Gerd Uwe   1956 35638 Leun-
Bissenberg 

Bau-Ingenieur  

Delboi  Estera  Lischka 1991 35638 Leun-
Stockhausen 

Bürokauffrau  

Ache Marita  1960 35638 Leun Teamleitung 
Arbeitgeber-
Serviceim 
öffentlichen 
Dienst, 
Jobcenter  

  Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderliche öffentliche Bekanntmachung, vorzunehmen. 
 

Anlage(n): 
1. Auszug GVG 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Auftragsvergabe für die Kanalsanierung im Stadtteil Biskirchen und Erhöhung der 
Haushaltsmittel um 170.000 € 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
27.06.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 04.07.2023  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.07.2023  vorberatend 
Finanzausschuss 06.07.2023  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.07.2023  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Befahrung und Überprüfung des Kanals im Stadtteil Biskirchen hat ergeben, dass die 
Sanierung mehrerer Bereiche notwendig ist. Betroffen sind die Ostlandstraße, Auweg und die 
Heinrich Zutt Straße. Bei der Ausschreibung wurde das günstigste Angebot mit 567.333,64€ von 
der Firma W.Jost GmbH&Co KG abgegeben. Die Angebote der Submission wurden von dem Büro 
H+S geprüft.  
Da insgesamt 400.000 € (300.000 € Hessenkasse und 100.000 € Haushaltsmittel) derzeit zur 
Verfügung stehen, müssen die Haushaltsmittel für die notwendige Sanierung, um 170.000 € 
erhöht werden. 
Eine Beauftragung ist umgehend nötig, da die Bindefristverlängerung nur bis 28.7.23 geht. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

400.000 € sind im Haushalt eingestellt. Für die restlichen Kosten in Höhe von 170.000 € muss 
eine Erhöhung des Haushaltsbudgets genehmigt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
  
1. die Firma W.Jost, Auf der Muckerkaut 4, 35789 Weilmünster 
für 476.750,96 € netto (567333,64€ brutto) für unsere Kanalsanierung zu beauftragen. 
 
2. in einem Nachtragshaushalt die notwendigen Haushaltsmittel um 170.000 € zu erhöhen. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. geprüftes Angebot 
2. Vergabevorschlag 
3. Verlängerung der Zuschlags- und Bindefrist 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Auftragsvergabe: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung der Stadt Leun 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
25.04.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 02.05.2023 14.1 beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 10.05.2023 4.3 vorberatend 
Finanzausschuss 11.05.2023 4.3 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

22.05.2023 7.3 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.07.2023 11. beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Maßnahme für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Lampen wurde öffentlich 
ausgeschrieben und die Submission fand am 14.04.2023 um 10:00 Uhr statt. 
Die Überprüfung hat ergeben, dass die Firma EAM (hier Standort Wetzlar) das niedrigste Angebot 
mit 147.208,95 € (für LED Lampen) abgegeben hat. 
Nach Rücksprache mit der EAM, hat diese mitgeteilt, dass auch eine Beauftragung von einer 
größeren Menge zu dem im Angebot angegebenen Einheitspreis möglich ist. 
Im Plan für die Finanzierung über die Hessenkasse sind 400.000 € für die gesamte Maßnahme 
vorgesehen.  
 
Ergänzung zur vorhandenen Vorlage: 
 
Die Angebotsbindung des Herstellers war nur 2 Monate.  
Durch die erheblichen Preisschwankungen der letzten Zeit, kann der Hersteller sowie 
auch die EAM derzeit keine Preisrabatte geben.  
 
Die EAM kann die LED Lampen auf die vorgegebene Kelvinzahl von 2300 K einstellen. 
Allerdings muss jeweils vor Ort geprüft werden, ob diese zur Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht ausreicht. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen einzelne 
Lampen heller eingestellt werden. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten der Stadt Leun - Hessenkasse 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
1. Die Firma EAM mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Lampen für  
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    147.208,95 € zu beauftragen. 
2. Die Firma EAM mit der weiteren Umrüstung der LED Lampen (für die im Angebot aufgeführten 
    Preise) bis zur Höhe des Zuschusses der Hessenkasse zu beauftragen. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Interessenten der Ausschreibung 
2. Submissionsprotokoll LED-Beleuchtung vom 14.04.2023 
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(Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote)

Niederschrift über die Eröffnung/Öffnung der Angebote

Vergabegrundlage VOB/A Q |VgV D |vSVgV D|uVgO
IMaßnahmen- Maßnahme

|nummer LED-Umrüstung dre Straßenbeleuchtung Stadt Leun

^023-04

|Vergabe-
Inummer

Ö4

Leistung

Lieferung der LED Leuchten und Zubehör und Demontage und Entsorgung der Bestandsleuchten, Montage LED Leuchten

Ablauf der Angebotsfrist 14.04.2023 10:00 Uhr
Anlage: Kl Zusammenstellung der Angebote

l. Vorbemerkungen

4

5

Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
Beschränkte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb
Freihändige Vergabe
Verhandlungsvergabe
Internationale NATO-Ausschreibung

Q offenes Verfahren
|_| nicht offenes Verfahren

QVerhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
Wettbewerblicher Dialog
Innovationspartnerschaft

Angebotsabgabe war zugelassen

elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)
elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

1X1 schriftlich

Bei Öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche
Angebote zugelassen sind, dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten bei der Eröffnung der Angebote
zugegen sein.

Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

Anzahl derzurAngebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Firmenliste übertragen):

II. (Er)Offnungstermin

Die Verhandlungsleitung hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen
schriftliche Angebote zugelassen sind, nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

1 Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit
Angebotsnummern versehen. Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis aufdas/dieAngebot(e)
Nummer:

2 Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnunos.qemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)
Nummer:

3 Beginn des (Er)Öffnungstermins (Datum/Uhrzeit) 14.04.2023 _10:00 Uhr

Anzahl der elektronischen Angebote:
Anzahl der schriftlichen Angebote: ^ 5

4 Die in der „Zusammenstellung der Angebote" protokollierten Angaben wurden bei Ausschreibungen
nach VOB/A Abschnitt 1, bei denen schriftliche Angebote zugelassen sind, verlesen.

5 Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

6 || Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.

Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten:
Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot
gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten:

©\'i W VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 4
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(Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote)

7 Ende des (Er)Öffnungstermins (Uhrzeit) ^' /^ 0^

8 Nur bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 mit Teilnahme von Bietern und/oder deren
Bevollmächtigten:

8.1 Die Niederschrift wird als richtig anerkannt.

(Firmenbezeichnung/Unterschrift)

8.2 Folgende Einwendungen sind von Bietern und/oder ihren Bevollmächtigten erhoben worden:

Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

10 Sonstige Bemerkungen

Name und Unterschrift der Schriftführung

oder elektronische_Signaturer

Unterschrift L)p<^\jptsbezeichnung der Verhandlungsleitung

'>*-;-. l

^1'j<yl

^ ^^fu. >, "l 1 -

©v< W VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 4
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Zusammenstellung der Angebote

313
(Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote)

Vergabenummer/Blatt

Im (Er)Offnungstermin protokollierte Angaben3

(U
E
=5
c
s
ü

.Q
a>
0)

<

1

1

2

3

4

s_

iame und Anschrift des Bieters

2
^-^cS^'fc ^
^hl^^i.S^M^ .^!Sh£^
pies SAG GmbH Schwabenröder Str.
3, 36304 Alsfeld

chweitzer Haustechnik Röntgenweg 7,
5638 Leun

ummler Solutions GmbH
ubertusstraße 7, 35630 Ehringshausei

rR^t/VW SÄ jy £)<-%•
3j^cL-^W^.<

Angebotssumme
sinschl. Umsatzsteuer

(Endbetrag des
l\ngebotes, einzelner

Lose,oder

Instandhaltung)

3

^^-
/^.T3?,s-c

M^^(
}AD.^Hc

M m^i

Angebots-
erläuterung

(Losnummer/
istandhaltung etc.)

4

1^'A.
.ci>A -^o^fsn,
^l-- U^S^
^^^m,£/
^i:- 3^1-i
•05 A ^.^Z^
^6 Z= .53333.-^

^-^M^.
jt^L^sy^^

J0) X2
u a>

u
sz c
os co
N C
C (U
< -o

a>
z

5

)

I
>

W
W
(0

J=
0
co
c
W
W
Q-

6

Nachgetragene Angaben

nachgerechnete Angebotssumme
einschl. Umsatzsteuer

7

^.Ä^-

/5X '?37,5Ü

/]^/l. 6ö3,öA

^Ö^^^ö
W.lo^i^

Bemerkungen (siehe Richtlinie zum
FB 313)

8

Uu-r Lc?s c,3,

ös/ 33.~¥3.S,^

os 2. S-3'^S-^

weitere Datei Zusammenstellung der Angebote öffnen

Abgesetzt durch eine Zwischen Überschrift „verspätete Angebote" sind zusätzlich zu den unter Nummer 111. der Niederschrift einzutragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandlungsleitung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.
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313
(Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote)

Nachträge zur Niederschrift

Nach Ablauf derAngebotsfrist wurden noch folgende Angebote vorgelegt:

Ang
ebot
Nr.

Eingang: Datum
/Uhrzeit

Verschul
den des
Bieters1

Verschul
den der

Vergabe
stelle2

Bei Verschulden

der Vergabestelle:
Bieter

benachrichtigt am

Name des Bieters, Gründe für den verspäteten Eingang,

soweit bekannt

D D

n

D

n

D D

D D

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen.

^chon.o^^.A^S ^.&t^,
(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

' Fall § 14 Absatz 4 VOB/A, § 14a Absatz 5 VOB/A, § 14 EU Absatz 4 VOB/A, § 14 VS Absatz 4 VOB/A
2 Fall § 14 Absatz 5 VOB/A, § 14a Absatz 6 VOB/A, § 14 EU Absatz 5 VOB/A, § 14 VS Absatz 5 VOB/A

tß VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 4
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Auftragsvergabe: Sanierung Hochbehälter Stockhausen 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
26.04.2023 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 02.05.2023 14.2 beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 10.05.2023 4.2 vorberatend 
Finanzausschuss 11.05.2023 4.2 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

22.05.2023 7.2 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

17.07.2023  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Ausschreibung zur Sanierung des Hochbehälters in Stockhausen hat stattgefunden.  
Die Submission fand am 13.04.2023 statt.  
Die Überprüfung der Angebote durch das Büro HS Ingenieure hat ergeben,  
dass die Firma Aqua Consept, Bingerstr. 2, 55262 Heidesheim mit 345.837,48 € das günstigste 
Angebot abgegeben hat. 
Bei der Angebotsauswertung des Büros HS Ingenieure wurde festgestellt, dass die Firma Aqua 
Consept das günstigste Angebot abgegeben hat. Allerdings wir derzeit noch die Prüfung der 
Einheitspreise durchgeführt. Es ist aber davon auszugehen, dass der Bieter aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung die Preise angemessen kalkuliert hat. 
 
Ergänzung zur vorhandenen Vorlage: 
 
Die Firma Aqua Consept hat die fehlenden Unterlagen nachgereicht und diese wurden 
geprüft. HS Ingenieure hat einen erneuten Vergabevorschlag für die Firma Aqua 
Consept abgegeben (siehe Anlagen).  
 
Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Herborn wurde als Sanierungsmaßnahme 
für den Hochbehälter eine Betonsanierung festgelegt.  
Alle abgegebenen Angebote haben sich auf die Betonsanierung bezogen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten der Stadt Leun - Hessenkasse 
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Vorlage VL-90/2023   Seite 2 von 2 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Firma Aqua Consept, Bingerstr. 2, 55262 
Heidesheim für 345.837,48 € (brutto) mit der Sanierung des Hochbehälters Stockhausen unter 
dem Vorbehalt, der noch ausstehenden Prüfung der Einheitspreise, zu beauftragen. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Schreiben HS Ingenieure 
2. EMail HS Ingenieure 
3. SKM_C25823062912350 
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1-1 INGENIEURE

HS Ingenieure GmbH . ColemanstraBe 5 .35394 Gießen

Magistrat der Stadt Leun
Bahnhofstraße 25
35638 Leun

!hi Zeiuhfen ih.'a N-ächiichivo;;: 'jnss; Züichc,, ihrAnsprechpartrer: Da^'m:
DS / 5889 Daniel Seipp 26.04.2023

Stadt Leun, Sanierung des Hochbehälters in Leun-Stockhausen

Erläuterungen und Vergabevorschjag

Sehr geehrte Damen und Herren,

die erforderlichen Bauarbeiten für Sanierung des Hochbehälters in Leun im Stadtteil

Stockhausen wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung durch die Stadt Leun

ausgeschrieben. Es wurden sechs Bieter zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Eröffnungstermin war am Donnerstag, den 13.04.2023 / 11:00 Uhr, im Rathaus der

Stadtverwaltung Leun. Die Anzahl der eingereichten Angebote ist aus der Niederschrift

über die Angebotseröffnung zu ersehen.

An Fristen wurde in den Veraabeunterlaaen festgelegt:

Ende der Zuschlags- und Bindefrist: 19.05.2023

Ausführungsbeginn: in Abstimmung mit dem AG

Fertigstellung: innerhalb von 60 Werktagen, spätestens am

31,07.2023

Verjährungsfrist für die Gewährleistung: 4 Jahre

PLANUNG AUSSCHHEiBUNG BAULEITUNG
HS Ingenieure GmbH . Colemanstraße 5 . 35394 Gießen . Telefon 0641 948869-0 . Fax -99

info@hsingenieure.de . Geschäftsführer Thorsten Hitz, Daniel Seipp . Registergericht Gießen HRB 9625 . USt-ldNr. DE322468527
Volksbank Heuchelheim: BIG GENODE51HHE . IBAN DE46 5136 1021 0000 3970 32
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Die nachfolgend beschriebene Angebotsauswertung wurde gemäß VOBn'eil A § 16 „Prü-

fung der Angebote" und „Wertung der Angebote" durchgeführt.

Prüfung der Angebote:

Die Submission wurde im Rathaus der Stadtverwaltung Leun durchgeführt und die drei-

eingereichten Angebote wurden uns nach erster Durchsicht der Ven/valtung zur weiteren

Prüfung übergeben.

1.) Formelle Prüfung

Wir haben die zur Submission eingereichten Angebote auf die geforderten Preisangaben,

die geforderten Nachweise, die rechtsgültige Unterschriften und auf sonstige geforderte

Eintragungen der Bieter, d. h. auf Vollständigkeit der geforderten Unterlagen überprüft und

folgendes festgestellt:

Die Fa. Aqua Concept GmbH hat die geforderten DVGW-Bescheinigungen sowie das Zer-

tifikat des Materialherstellers nicht eingereicht. Die Unterlagen wurden per Mail nachgefor-

dert und am 21.04.2023 eingereicht. kann im Auftragsfall nachgereicht werden.

Die Fa. Kläs hat das Zertifikat des Materialherstellers nicht eingereicht. Dies kann im Auf-

tragsfall nachgereicht werden.

Alle anderen Bieter haben die Unterlagen ordnungsgemäß eingereicht und es wurde von

keinem Bieter Veränderungen an den Verdingungsunterlagen vorgenommen. Weiterhin

wurden auch von keinem Bieter Bedingungen genannt, die den Verdingungsunterlagen

widersprechen.

2.) Rechnerische Prüfung

Hauptangebote

Die anschließend durchgeführte, rechnerische Prüfung des Hauptleistungsverzeichnisses

ergab folgendes Bmtto-Gesamtergebnis:

Aqua Concept, Heidesheim

Otto Quast, Siegen

Kläs, Haiger

345.837,48 €

495.311,69 €

563.826,68 €

/

/

/

345.837,48 €

495.311,69 €

563.826,68 €

/

/

/

/

149.474,21 €

217.989,20 €

1.

2.

3.
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Wertuna der Angebote:

1-Wertungsstufe

„Ausschluss von Angeboten wegen formeller oder inhaltlicher Mängel"

Die Angebote der 3 Bieter wurden formell geprüft. Es liegen von keinem Bieter Verände-

rungen an den Verdingungsunterlagen vor. Die erforderlichen Nachweise zur Ausschrei-

bung aller Bieter sind beigefügt und die Unterschriften sind vorhanden. Alle Bieter haben

alle Preisangaben in Form von EDV-Ausdrucken getätigt.

Die Prüfung dieser Wertungsstufe hat ergeben, dass kein Angebot ausgeschlossen wer-

den kann oder muss.

2. Wertung-sstufe

„Prüfung der Eignung der Bieter"

Alle Bieter erweisen sich als fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig und die geforder-

ten Angaben in den Formblättern für die Eignungskriterien und der geforderten Nachweise

sind vorhanden. Die eingereichten Angebote aller Bieter können nach dieser Wertungsstu-

fe gewertet werden.

3. Wertungsstufe

„Prüfung der Angemessenheit der Angebotspreise"

Die Firma Aqua Concept aus Ingelheim-Heidesheim hat Ihr Angebot teilweise mit teu-

ren und teilweise mit günstigen Einheitspreisen berechnet. Überwiegend wurde das Ange-

bot jedoch mit marktüblichen Einheitspreisen kalkuliert. Anhand der Gewerkezusammen-

Stellung lässt sich gut erkennen, dass die Fa. Aqua Concept in dem Gewerk Sanierung

äußerst günstig angeboten hat. Die Preise weichen hier erheblich von den anderen Bietem

ab. Die Fa. Aqua Concept wurde daher mit Mail vom 21.04.2023 um Aufklärung der Ein-

heitspreise gebeten. In der Regel ist davon auszugehen, dass der Bieter aufgrund seiner

Erfahrung angemessen kalkuliert hat. Der Auftrag sollte dennoch erst nach abgeschlosse-

ner Prüfung der Angemessenheit der Einheitspreise schriftlich erteilt werden^

Die Firma Otto Quast aus Siegen hat Ihr Angebot ebenfalls teilweise mit teuren und teil-

weise mit günstigen Einheitspreisen berechnet. Überwiegend wurde das Angebot mit deut-

lich teureren Preisen gegenüber der Fa Aqua Concept kalkuliert.

Die Firma Kläs aus Haiger hat Ihr Angebot mit deutlich teureren teilweise sehr teuren

Preisen berechnet.
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Nach rechnerischer Prüfung aller Hauptangebote ist die Aqua Concept GmbH aus Ingel-

heim-Heidesheim, mit einer Angebotsendsumme in Höhe von „brutto" 345.837,48 Euro,

günstigster Bieter.

Das Ergebnis der rechnerischen Prüfung für die Hauptangebote ist in dem beiliegenden

Preisspiegel ausführlich und detailliert dargestellt.

Nebenangebote

Nebenangebote waren nicht zugelassen und wurden auch keine eingereicht bzw. abgege-

ben.

3.) Technische Prüfung

In dem Leistungsverzeichnis wurden die technischen Vorgaben und Randbedingungen der

Leistungen und der Materiallieferungen in den entsprechenden Positionen anhand der

Leistungsbeschreibung vorgegeben. Es wurde von keinem Bieter Änderungen an diesen

Vorgaben vorgenommen. Alle 3 Bieter haben demnach die technischen Vorgaben und

Randbedingungen akzeptiert und werden diese gleichermaßen umsetzen.

4.) Wirtschaftliche Prüfung

Aufgrund der Vorgaben in der Leistungsbeschreibung sämtlicher Positionen des Leis-

tungsverzeichnisses, d. h. die Beschreibung der Positionen sind als „standardisierte Leis-

tungen" ausgeschrieben, würden die 3 Bieter die Maßnahme leistungsmäßig vergleichbar

umsetzen.

In den Vorbemerkungen zur Ausschreibung wurden der Baubeginn und die Fertigstellung

(innerhalb von 60 Werktagen spätestens am 31.07.2023) des Bauvorhabens vorgegeben.

Demnach ist die Bauzeit eingeschränkt und für alle Bieter gleichermaßen geregelt. Die 3

Bieter haben diese Vorgabe in der Ausschreibung so akzeptiert (siehe Formelle Prüfung")

und würden die Maßnahme zeitlich vergleichbar umsetzen.

Die Fa Otto Quast hat zu Ihrem Angebot einen Nachlass mit Bedingung eines Baubeginn's

im August eingeräumt. Unaufgeforderte Nachlässe mit Bedingungen werden bei der Wer-

tung nicht berücksichtigt.

Alle 3 Bieter sind eingetragene Bauunternehmen und haben die Qualifikationsnachweise

als Fachbetrieb gemäß den beiliegenden Ausschreibungsunterlagen erbracht.

Die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

sollte demnach über den Preis entschieden werden.
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Die Prüfung dieser Wertungsstufe hat ergeben, dass kein Angebot ausgeschlossen wer-

den kann oder muss. Unangemessen niedrige oder hohe Angebotspreise sind beim Ge-

samtpreis der vorliegenden Angebote nicht vorhanden. Im Hinblick auf den Gesamtange-

botspreis liegt kein Missverhältnis zwischen dem Preis und der Leistung vor.

4. Wertungsstufe

„Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots"

Die Angebote sind unter Berücksichtigung der „Prüfung der Angebote", sowie unter Be-

rücksichtigung der Feststellungen in den einzelnen Wertungsstufen in die engere Wahl

einzubeziehen um eine einwandfreie Ausführung, einschl. Gewährleistung zu erwarten.

ZUSAMMENFASSUNG DER PRÜFUNG

Alle eingereichten Angebote wurden rechnerisch geprüft und der vorher beschriebenen

Wertungsstufen unterzogen.

Die Prüfung und Wertung der Angebote hat ergeben, dass kein eingereichtes Angebot von

der Wertung ausgeschlossen werden kann oder muss.

Die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

sollte demnach über den Preis entschieden werden.

Vercjabeyprschlafl

Wir schlagen vor, den Auftrag an die Firma „Aqua Concept GmbH aus 55262 Ingelheim-

Heidesheim, zu Ihrem Hauptangebot mit der Brutto-Angebotsendsumme in Höhe von

345.837.48 € zu vergeben.

Die Firma Aqua Concept hat die Qualifikationsnachweise als Fachbetrieb gemäß den bei-

liegenden Ausschreibungsunterlagen erbracht. Weiterhin hat die Firma Aqua Concept be-

reits in Zusammenarbeit mit unserem Büro vergleichbare Maßnahmen zur besten Zufrie-

denheit ausgeführt.

Zweifel an der Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit der Fa. Aqua Concept bestehen

demnach keine.
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Die Urkalkulation in einem verschlossenen Kuvert sollte im Zuge der Auftragserteilung

angefordert werden. Weiterhin sollten die geforderten Nachweise zur Angemessenheit der

Einheitspreise vorliegen.

Nach Beratung und Beschlussfassung bitten wir um Mitteilung, damit wir die Vertragsun-

terlagen entsprechend vorbereiten können.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:

- Niederschrift über die Angebotseröffnung (Original)

- Angebotsvergleich / Preisspiegel

- 3 geprüfte Hauptangebote
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